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Der Senat der Universität Lüneburg hat in seiner Sitzung 
am 26.10.2005 gem. § 41 Abs. 1 Satz 1 NHG die nach-
folgende Allgemeine Ordnung für den Zugang zum Ba-
chelorstudium an der Universität Lüneburg beschlossen. 
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Allgemeine Ordnung für den Zugang zum 
Bachelorstudium an der Universität Lüneburg 

 
§ 1 

Anwendungsbereich 
Diese Ordnung trifft gemäß Art. 1 § 4 des Fusionsgeset-
zes die allgemeinen Bestimmungen für die Zugangsbe-
rechtigung zu den Bachelor-Studiengängen der Universi-
tät Lüneburg mit Ausnahme der Lehramtsstudiengänge. 
 

§ 2 
Allgemeine Zugangsvoraussetzung 

1Die allgemeine Zugangsvoraussetzung erfüllen Bewerbe-
rinnen und Bewerber mit der allgemeinen Hochschulreife, 
der fachgebundenen Hochschulreife oder einer anderen 
als gleichwertig anerkannten Vorbildung gem. § 18 Abs. 
1 NHG. 2§ 18 Abs. 2 Satz 1 bleibt unberührt. 
 

§ 3 
Besondere Zugangsvoraussetzungen 

1Bewerberinnen und Bewerber mit Fachhochschulreife 
oder einer als gleichwertig anerkannten Vorbildung sind  

zum Studium berechtigt, wenn sie von der Fakultät fest-
gelegte, den Anforderungen des gewählten Studiengangs 
entsprechende besondere Zugangsvoraussetzungen (zu-
sätzliche studiengangsspezifische Kenntnisse und Fertig-
keiten) nachweisen. 2Es kann auch festgelegt werden, 
dass allein die Fachhochschulreife ausreicht, um den 
Anforderungen des Studiengangs zu entsprechen.  
 

§ 4 
Zugangsordnung 

(1) 1Festlegungen nach § 2 Satz 2 und § 3 erfolgen durch 
die auf der Grundlage einer Begutachtung durch die 
Akkreditierungsagentur in einer Zugangsordnung, 
welche der Zustimmung des Ministeriums bedarf. 2Die 
Zugangsordnung bezeichnet auch Angebote zum Er-
werb und Nachweis der geforderten Qualifikationen. 

(2) Die allgemeinen und die besonderen Zugangsvoraus-
setzungen werden bei der Bewerbung nachgewiesen.  

 
§ 5 

Ausländische Studienbewerber 
Diese Bestimmungen gelten entsprechend für Bewerbe-
rinnen und Bewerber mit einer im Ausland erworbenen 
Hochschulzugangsberechtigung nach § 18 Abs. 4 NHG. 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung 
im Veröffentlichungsblatt „Uni Lüneburg INTERN“ in 
Kraft.
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